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RS OGH 1972/11/2 2Ob208/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.11.1972

Norm

ABGB §1295 IId2

ABGB §1315 I

ABGB §1320 A

Rechtssatz

Eine Verp ichtung der Anrainer, die Umzäumung einer Almweide zu erhalten, dienst nicht bloß dazu, Beschädigungen

der davonlaufenden Tiere zu verhindern, sondern soll zumindest auch den Schutz der außerhalb der Weide

befindlichen Personen und Sachen gegen Gefahren durch frei herumlaufendes Vieh gewährleisten.
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